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Sitzung des Stadtrates am 19.06.2024 
Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Saline- und zur Sandangerbrücke 
Vorlagen Nummer: VII/2024/07286 
TOP:  
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
1. Wie breit sollen die o.g. Brücken ausgelegt werden? 

 
Die Breite zwischen den Geländern beträgt für die Salinebrücke 3,00 m, für die 
Sandangerbrücke 4,00 m. 
 
 

2. Ist eine Befahrbarkeit mit Fahrrädern vorgesehen? 
 
Eine Befahrbarkeit für Radfahrende ist für die Sandangerbrücke vorgesehen. 
Auf Grund der beengten Platzverhältnisse auf der Ostseite (Rampen und Treppe) 
müssen Radfahrerinnen und Radfahrer bei Nutzung der Salinebrücke absteigen. 
 
 

3. Welche verkehrsrechtliche Anordnung soll für die Nutzung der Brücken erfolgen? 
 
Voraussichtliche Anordnungen sind für die Sandangerbrücke Gehweg, Radfahrer frei und 
für die Salinebrücke eine fußläufige Nutzung. 
 
 

4. Ist eine Umverlegung des Saaleradweges über die Salinebrücke weiterhin 
vorgesehen? Wenn nein, warum nicht? 
 
Der Saaleradweg wird nicht über die Salinebrücke geführt. Da die Brücke nicht befahren 
werden kann, wird die gesamte geplante Trassenführung als nicht durchgängig eingestuft 
und eine offizielle Verlegung des Saaleradwegs auf die Altstadtseite abgelehnt. 
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